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Erwägungen

E. 1
Gegen das Urteil des Bezirksgerichtes Dietikon vom 10. März 2016 hat die Privatklägerin
zwar Berufung angemeldet, innert der Frist von Art. 399 Abs. 3 StPO (im Strafverfahren
gibt es keine Gerichtsferien, Art. 89 Abs. 2 StPO) aber keine Berufungserklärung
eingereicht. Deshalb ist auf die Berufung gestützt auf Art. 403 Abs. 1 und Abs. 3 StPO
nicht einzutreten.

E. 2
Im Rechtsmittelverfahren tragen die Parteien die Kosten nach Massgabe ihres Obsiegens
oder Unterliegens. Das Nichteintreten auf das Rechtsmittel der Privatklägerin kommt an
sich einem Unterliegen gleich (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Privatklägerin wären somit die
Kosten für das Berufungsverfahren aufzu- erlegen. Mit Verfügung der
Oberstaatsanwaltschaft, Büro für amtliche Mandate, wurde ihr jedoch die unentgeltliche
Rechtspflege gewährt (Urk. 13/2), weshalb ihr keine Verfahrenskosten auferlegt werden
können, vom Ansetzen einer Gerichts- gebühr abzusehen ist und die Kosten des
Berufungsverfahrens auf die Gerichts- kasse zu nehmen sind (Art. 136 Abs. 2 lit. b StPO).
Wesentliche Aufwendungen und Auslagen der amtlichen Verteidigung sowie der
unentgeltlichen Rechtsbeiständin der Privatklägerin im Berufungsverfahren sind nicht
ersichtlich, weshalb keine entsprechenden Entschädigungen festzusetzen sind. Es wird
beschlossen:
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